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RESOLUTION 60/47

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/454, Ziff. 7)12.

60/47. Antarktis-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/51 vom 22. Novem-
ber 2002, in der sie den Generalsekretär ersuchte, ihr einen Be-
richt mit den von den Konsultativparteien des Antarktis-Ver-
trags zur Verfügung gestellten Informationen über ihre Kon-
sultativtagungen und ihre Tätigkeiten in der Antarktis sowie
über Entwicklungen im Zusammenhang mit der Antarktis zu
unterbreiten,

unter Berücksichtigung der Debatten, die seit ihrer acht-
unddreißigsten Tagung über die Antarktis-Frage stattgefunden
haben,

im Bewusstsein der besonderen Bedeutung, die die Antark-
tis für die internationale Gemeinschaft besitzt, insbesondere
was den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die glo-
bale und regionale Umwelt, ihre Auswirkungen auf die globa-
len und regionalen Klimaverhältnisse und die wissenschaftli-
che Forschung betrifft,

erneut erklärend, dass die Bewirtschaftung und Nutzung
der Antarktis in Übereinstimmung mit den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und im Interesse der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit zum
Vorteil der gesamten Menschheit erfolgen soll,

in Anerkennung dessen, dass der Antarktis-Vertrag13, der
unter anderem die Entmilitarisierung des Kontinents, das Ver-
bot von Kernexplosionen und der Beseitigung nuklearer Ab-
fälle, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den
ungehinderten Austausch wissenschaftlicher Informationen
vorsieht, die Ziele und Grundsätze der Charta fördert,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag14 am
14. Januar 1998, dem zufolge die Antarktis als ein dem Frieden
und der Wissenschaft gewidmetes Naturreservat bezeichnet
wird, sowie der Bestimmungen in dem Protokoll zum Schutz
der antarktischen Umwelt sowie der abhängigen und verbun-
denen Ökosysteme, namentlich die Notwendigkeit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei der Planung und Durchfüh-
rung aller einschlägigen Tätigkeiten in der Antarktis,

begrüßend, dass die Länder, die in der Antarktis wissen-
schaftliche Forschungsarbeiten durchführen, auch weiterhin
zusammenarbeiten, was dazu beitragen kann, dass die Auswir-
kungen der Tätigkeit des Menschen auf die antarktische Um-
welt auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben,

sowie begrüßend, dass sich die internationale Gemein-
schaft zunehmend mit der Antarktis befasst und für diese in-
teressiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine bessere
Kenntnis der Antarktis für die gesamte Menschheit mit sich
bringt,

ferner begrüßend, dass das in Buenos Aires eingerichtete
Sekretariat des Antarktis-Vertrags am 1. September 2004 sei-
ne Arbeit aufgenommen hat, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die Antarktis im
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin für alle Zei-
ten ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt und nicht zum
Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht wer-
den soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Antarktis-Frage15 und der Rolle, die der General-
sekretär dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen bei
der Erstellung seines Berichts zugewiesen hat, sowie von der
sechsundzwanzigsten Konsultativtagung zum Antarktis-Ver-
trag vom 9. bis 20. Juni 2003 in Madrid, der siebenundzwan-
zigsten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag vom
24. Mai bis 4. Juni 2004 in Kapstadt (Südafrika) und der acht-
undzwanzigsten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag
vom 6. bis 17. Juni 2005 in Stockholm;

2. verweist auf die Erklärung in Kapitel 17 der von der
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick-
lung verabschiedeten Agenda 2116, wonach Staaten, die For-
schungsarbeiten in der Antarktis durchführen, nach Artikel III
des Antarktis-Vertrags auch in Zukunft

a) sicherstellen sollen, dass die aus diesen Forschungs-
arbeiten resultierenden Daten und Informationen der interna-
tionalen Gemeinschaft unbeschränkt zur Verfügung stehen;

b) der internationalen Wissenschaft und den Sonderor-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen bessere Zu-
griffsmöglichkeiten auf diese Daten und Informationen bieten
sollen, so auch durch die Förderung regelmäßig stattfindender
Seminare und Symposien;

3. begrüßt es, dass der Exekutivdirektor des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen zur Teilnahme an den
Konsultativtagungen zum Antarktis-Vertrag eingeladen wur-
de, damit er diesen Tagungen bei ihrer Sacharbeit behilflich
sein kann, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihn auch
zu künftigen Konsultativtagungen einzuladen;

4. begrüßt außerdem die Praxis, wonach die Konsulta-
tivparteien des Antarktis-Vertrags dem Generalsekretär regel-
mäßig Informationen über ihre Konsultativtagungen und ihre
Tätigkeiten in der Antarktis zur Verfügung stellen, und ermu-
tigt die Parteien, dem Generalsekretär und den interessierten
Staaten auch weiterhin Informationen über diese Tagungen so-

12 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
13 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988; AS 1990 1925. 
14 International Legal Materials, Vol. XXX, Nr. 6, S. 1461. Deutsche
Übersetzung: dBGBl. 1994 II S. 2478.

15 A/60/222.
16 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adop-
ted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
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wie über Tätigkeiten und Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen;

5. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

RESOLUTION 60/48

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 46 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/455, Ziff. 7)17:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Republik Korea, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern.

60/48. Verwirklichung der Erklärung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/47
vom 1. Dezember 1999, 56/16 vom 29. November 2001 und
58/29 vom 8. Dezember 2003 und andere diesbezügliche Re-
solutionen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 ab-
gehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans18,

ferner unter Hinweis auf Ziffer 102 des Schlussdokuments
der vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehal-
tenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs
der nichtgebundenen Länder19, in der unter anderem vermerkt
wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses für den
Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über die
künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde,

betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden
müssen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünsti-
gen,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Bei-
trags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-
hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für alle
Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedingun-
gen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Re-
gion des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean20,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean20;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des Indi-
schen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden Dia-
logs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der Sta-
bilität in der Region des Indischen Ozeans erheblich erleich-
tern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des
Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer zweiundsechzigsten Tagung über den Ausschuss Bericht
zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss
im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin jede erfor-

17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).

18 Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Sup-
plement No. 45 und Korrigendum (A/34/45 und Corr.1).
19 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
20 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 29 (A/60/29).
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